
442 Nachrichten.

Die Abhandlung von C. Rodenberg über die Register 
Honor. III. etc. (N. A. X, 508—578) wird in den Mitth. des 
Inst. VH, 3. Heft, S. 478—480, von E. v. Ottenthal, theil­
weise zustimmend, besprochen. G. Digard bespricht in der 
Bibl. de l’École des chartes (1886) XLVII, S. 80-87, ‘La 
série des registres pontificaux du 13e. siècle’, die Randbemer­
kungen, welche auch von Denifle eingehend erörtert sind.

Im Hist. Jahrb. VII, 4, S. 641, weist H. Fincke von 
drei Privilegien Gregors IX. für die Minoriten, welche Wil­
mans für verdächtig erklärt hatte, nach, dass dieselben nach 
Ausfertigungen mit anderen Daten bei Potthast verzeichnet 
sind, und kein Grund zum Verdacht besteht.

In d. Mitth. d. Inst. VII, 4, S. 555—635, setzt F. Kalten­
brunner seine ‘Römischen Studien’ fort, mit einer sehr ein­
gehenden Prüfung der wichtigen Sammlung des Berardus, 
welche uns sehr zahlreiche und politisch bedeutende Schreiben 
allein erhalten hat; erstellt die sämmtlichen Briefe zusammen 
und untersucht die Concepte, aus welchen sie erwachsen ist, 
sowohl in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als wirklicher Briefe, 
wie auch auf ihr Verhältnis zu den Concepten, welche für die 
Register als Unterlage dienten.

Von den Bearbeitungen der Regesten späterer Päpste sind 
erschienen: das 1. Heft der Regesten Honorius 1V. von 
M. Prou, das 1. von Nicolaus IV. von E. Langlois, das 
3. von Bonifaz VIII. von Digard, Faucon und Thomas 
(Paris, Thorin).

Als 21. Band der Geschichtsquellen in der Provinz Sachsen 
ist erschienen: Gust. Schmidt, Päpstliche Urkunden und 
Regesten aus den Jahren 1295—1352, die Gebiete der heu­
tigen Provinz Sachsen und deren Umlande betreffend (Halle 
1886). ______

In d. SB. d. Berl. Akad. vom 18. Nov. 1886 ist der Be­
richt des Prof. Schottmüller über seine im Vaticanischen 
Archiv und an anderen Orten angestellten Nachforschungen nach 
Akten über den Process gegen die Templer veröffent­
licht. Aus den sehr werthvollen Ergebnissen wird eine grössere 
Publication für das J. 1887 in Aussicht gestellt.

In d. Mitth. d. Inst. VII, 2. Heft, S. 223-239, giebt 
W. Hauthaler genaue Nachricht von dem Mondseer Codex 
traditionum, mit manchen Berichtigungen zu der Ausgabe 
im Urkundenbuch des Landes ob der Enns.
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